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PATENTPROBLEM

5. MAI l975 SCHREIBT DER JEN ISCHE SCHUTZBUND, DER VORLÄUFER

DER RADGENOSSENSCHÂFT, AN DAS POLIZEIAMT WINTERTHUR UNTER

ANDEREM!

"SEIT MONATEN HAT MAN DIE FAMILIE AUF DEN PATENTBÜROS

VERSCHIEDENER STÄDTE SCHICKANIERT, INDEM MAN IHNEN DIE ERSTELLUNG

EINES RICHTIGEN PATENTES VERWEIGERTE. GRUND: MANGELNDE

NIEDERLASSUNGSBEWILLIGUNG. DIESE WIEDERUM WURDE DER FAMILIE GRUNDLOS

IN VERSCHIEDENEN GEMEINDEN VERWEIGERT»

DIE TATSACHE, DASS SIE FRAU W, BEIM HAUSIEREN ERTAPPTEN

GENÜGTE IHNEN ALS BEWEIS, DASS AUCH IHR MANN IN WINTERTHUR

HAUSIERTE, NORMALERWEISE VERLANGT NUN ABER DIE SCHWEIZERISCHE

GERICHTSPRAXIS, DASS DEM ANGEKLAGTEN SEINE SCHULD ERST BEWIESEN

WERDEN MUSS. WIR HOFFEN, DAS GILT AUCH FÜR DAS POLIZEIAMT

IN WINTERTHUR,"

DIE VERFÜGUNGEN SCHICKT ER ZUR BEURTEILUNG ZURÜCK. DIE
EINSPRACHEFRIST HATTE R. W. INFOLGE RECHTSUNKUNDIGKEIT VERSTREICHEN

LASSEN,

AN FRAU W. ANTWORTETE NUN DIE WINTERTHURER POLIZEI:
" DER IHNEN VORGEHALTENE TATBESTAND IST UNBESTRITTEN. DIE
EINSPRACHEFRIST IST AM 25,4,l975 ABGELAUFEN, DIE VERFÜGUNG IST IN
RECHTSKRAFT ERWACHSEN, RECHTSFOMELL, ABER AUCH AUF GRUND DER

AKTEN, HABEN WIR KEINE VERANLASSUNG AUF DIE EINSPRACHE
EINZUTRETEN."

UND AN HERRN W.:
"DIE GEWERBEPOLIZEI HÄLT NACH WIE VOR DARAN FEST, DASS SIE
HAUSIERT HABEN, WENN ALLENFALLS NICHTS VERKAUFT WORDEN IST, OBLAGEN

SIE DOCH DER HAUSIERERTÄTIGKEIT»"

UND DAS ANWALTSBÜRO SCHLIESSLICH, DEM DER SCHUTZBUND DIE AKTEN

ZUSANDTE :

"LEIDER KANN MAN GEGEN DIESE SACHE NICHTS MEHR UNTERNEHMEN, DA

DIE FRISTEN, UM IRGENDWELCHE EINWENDUNGEN ZU ERHEBEN, ABGELAUFEN

SIND,

FAZIT: ZWISCHEN DEN PARAGRAPHEN DER POLIZEI GIBT ES KEINEN

PLATZ FÜR SOZIALFÄLLE, AUCH WENN DIESE VON DER POLIZEI

VERURSACHT WERDEN,
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